Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik u Ad

3 U 122/02
312 O 169/02

Verklindet am:
7. November 2002

Justizangestelite
als Urkundsbeamtin
der Geschéaftsstelle.

pformationsrecht - http://www.jurpc.de

HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

M Markt

Klagerin,
Berufungsklagerin,

Prozefibevollmachtigte: Rechtsanwalte

gegen
H&B

Beklagte,
Berufungsbeklagte,

Prozefbevollméachtigte: Rechtsanwalte

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 3. Zivilsenat, durch die Richter

Brining, V. Franqué, Spannuth

nach der am 24. Oktober 2002 geschlossenen mindlichen Verhandlung fiir Recht

erkannt:
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Auf die Berufung der Klagerin wird das Urteil des Landge-
richts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 2. Juli 2002 gean-
dert.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagerin 568,80 €
nebst Zinsen in Héhe von funf Prozentpunkten Uber dem
 Basiszinssatz geman § 247 BGB seit dem 8. Marz 2002

zu zahlen.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits in beiden
Instanzen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
und beschlossen:

Der Streitwert wird fur das Berufungsverfahren auf zu-
nachst 3.068,80 € festgesetzt. Nach der Erledigungser-
klarung im Senatstermin betragt er nur noch 568,80 €.

Griinde:
I

Die Beklagte, die ihren Sitz in Coburg hat, warb unter anderem im Internet ( Anlage
JS 2) flr einen Oko-Lavamat unter Hinweis auf die Energieklasse ,A", obwohl es rich-
tig ,C" heiften mufdte.

Die Klagerin, die ihren Sitz in Zella-Mehlis hat, beanstandet die Angabe als irreflhrend.
Sie mahnte die Beklagte ab. Diese gab eine Verpf‘lichtung‘serklérung ab, die gegen- .
Uber dem verallgemeinernden Verlangen der Klagerin eingeschrénkt war. Daraufhin
erwirkte die Klagerin am 31. Januar 2002 eine einstweilige Verfugung des Senats ( Az.
312 0 22/02 = 3 W 10/02 ).

Die einstweilige Verfligung wurde der Beklagten am 6. Februar 2002 zugestellt. Am .
21. Februar 2 002 e rhielt sie das Abschluischreiben der Klagerin vom selben Tage.
Die Beklagte gab am 25. Februar 2002 die geforderte Abschlufierklarung ab.
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Mit der Klage hat die Klagerin Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und
Ersatz der Kosten des Abschluschreibens verlangt. Nachdem die Beklagte in erster
Instanz Auskunft erteilt hatte, haben die Parteien den Auskunftsantrag fur erledigt er-
klart.

Durch Urteil vom 2. Juli 2002 hat das Landgericht die Klage mangels ortlicher Zustan-
digkeit abgewiesen. Auf das Urteil wird Bezug genommen.

Im Berufungsverfahren haben die Parteien auch den Feststellungsantrag fur erledigt
erklart.

Die Klagerin beantragt,

das landgerichtliche Urteil abzuandern und die Beklagte zu ver-
urteilen, an die Klagerin 568,80 € nebst Zinsen gemaf} § 288
Abs. 1 BGB seit dem 8. Méarz 2002 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung der Klagerin zurickzuweisen.

Zur Erganzung des beiderseitigen Parteivorbringens wird auf die vorbereitenden
Schriftsatze und auf die Uberreichten Anlagen Bezug genommen, ebenso auf die Akte
des Verfugungsverfahrens.

Nachdem die Parteien im Berufungsverfahren auch den Feststellungsantrag fur erle-
digt erklart haben, geht es in der Sache nur noch um den Zahlungsantrag.

Die Berufung der Klagerin hat Erfolg.

Die Berufung ist zulassig, insbesondere liegt eine genugende Berufungsbegrindung
vor. Trotz ihrer Kirze befaflt sie sich angemessen, abgesehen von Uberflissiger Pole-
mik gegen das Landgericht, mit der Frage der ortlichen Zustandigkeit.

Der Zahlungsantrag ist zulassig und begriundet.
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1) Der Antrag ist zulassig. Das Landgericht war entgegen seiner Auffassung ortlich zu-
standig. Das ergibt sich aus § 24 Absatz 2 Satz 1 UNG.

Auszugehen ist davon, daf die Klagerin unmittelbar Verletzte ist. Die Einschrankung
des § 24 Abs. 2 Satz 2 UWG gilt daher nicht.

Die beanstandete unerlaubte Handlung ist auch in Hamburg begangen worden.

Begehungsort ist insbesondere der Ort der Tathandlung. Dazu gehort im vorliegenden

Falle auch Hamburg.

Wird eine Werbung fir ein Warenangebot wie hier unter anderem im Internet und da-
mit auch in Hamburg verbreitet, so wird dadurch die értliche Zustéandigkeit begrtindet,
wenn sich die Internet-Werbung auf potentielle Kunden in Hamburg auswirken kann.
Beim Angebot von Waren trifft das - wie im vorliegenden Falle - regelmafig zu, anders
als etwa bei rein értlichen, im Internet beworbenen Dienstleistungen wie etwa der Re-

paratur von Waschmaschinen.

Im Falles eines Verstofles gegen § 3 UWG kommt es auch nach Auffassung des Se-
nats darauf an, ob in Hamburg eine relevante Irrefuhrung Dritter méglich ist ( so etwa
Kohler/Piper, UWG, 3. Aufl., Rdnr. 16 und 17 zu § 24 UWG mit weiteren Nachweisen).
Ob hier ,Verkehrsteilnehmer irregefiihrt wurden* und ,der Irrefihrungserfolg eingetre-
ten ist‘, wie das Landgericht formuliert hat, ist dagegen unerheblich, weil es im Rah-

men des § 3 UWG nur auf die Gefahr einer Irrefilhrung ankommt.

Auf Grund einer Werbung im Internet besteht fur einen potentiellen Kunden, der das
Warenangebot eines woanders anséssigen Unternehmens gunstig findet, ohne weite-
res die Moglichkeit, davon Gebrauch zu machen, indem er die beworbene Ware beim
werbenden Unternehmen schriftlich bestellt und sich zusenden laRt. Bei einem Grof-
gerat wie einer Waschmaschine, um die es hier ging, ist das zwar wegen der Hohe der
Transportkosten problematisch, wobei im jeweiligen Einzelfall die Gunstigkeit des Wa-
renangebots und die Entfernung von Bedeutung sind. Aber auch insoweit kommt we-
nigstens in Betracht, da} der Handler das Gerat, wenn mdoglich, von einem Lieferan-
ten, dessen Lager néaher beim Kunden liegt, diesem direkt ausliefern |a3t oder der
Kunde, wenn er die entsprechende Gelegenheit hat, den Transport selbst durchfuhrt

oder durchfuhren laft.
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2) Der Zahlungsantrag ist auch begrundet.

Die Beklagte ist im Wege des Schadensersatzes gemal § 3 UWG verpflichtet, an die
Klagerin die Kosten von 568,80 € zu ersetzen, die durch das Abschlufischreiben ent-

standen sind.

Die beanstandete Werbung war irrefilhrend. Die angegebene Energieklasse stimmte

nicht.

Die Beklagte hat die Kosten des Abschlufischreibens zu ersetzen, das ihr die Klagerin
Ubersandt hatte, nachdem sie gegen diese eine einstweilige Verfgung erlangt und ihr
zugestellt hatte. Das Schreiben war notwendig; es war nicht verfraht. Die Klagerin hat
vierzehn Tage ab Z ustellung d er e instweiligen V erfligung a bgewartet und dann erst
am nachsten Tage das Schreiben der Beklagten zugesandt. Diese Frist ist im vorlie-
genden Falle angemessen. Sie entspricht der standigen Rechtsprechung des Senats.
Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, daf} die ProzeR3bevollmé&chtigten der Beklagten
erst die Antragsunterlagen anfordern muf3ten. Die Beklagte und sie wutten auf Grund
der Abomahnung, um was es ging, so dafd sie nach Eingang der Unterlagen angesichts
des tatsachlich und rechtlich tibersichtlichen Falles keine langere Uberlegungsfrist

mehr bendtigten, auch wenn sie sich noch abstimmen mufiten.
Die Zinsforderung ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1 Satz 2, 247 BGB.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1, 91 a, 708 Nr. 10, 713 ZPO.

Soweit die Parteien den Auskunfts- und den Feststellungsantrag fur erledigt erklart ha-
ben, entspricht es billigem Ermessen, der Beklagten die Kosten aufzuerlegen. Die An-
trage waren ebenfalls zulassig und begriindet. Insbesondere waren sie nicht zu weit
gefafdt.

Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision liegen nicht vor. Die Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen die értliche Zustandigkeit bei éiner Werbung im Internet
gegeben ist, ist zwar problematisch. Aus den §§ 513 Absatz 2, 545 Absatz 2 ZPO folgt
aber die Wertung des Gesetzgebers, dafl es keine weitere Instanz geben soll, wenn
die drtliche Zustandigkeit bejaht worden ist ( vgl. dazu Teplitzky, Wettbewerbliche An-
spriche und Verfahren, 8. Auflage, 45. Kapitel, Rdnr. 22 ). Das gilt nicht nur, wie aus-
driicklich geregelt ist, wenn das Gericht des ersten Rechtszuges seine Zustandigkeit -
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bejaht hat, sondern erst recht, wenn das wie hier durch das Berufungsgericht gesche-

hen ist.

Briining v. Franqué Spannuth
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Auf die Berufung der Klagerin wird das Urteil des Landge-
richts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 2. Juli 2002 gean-
dert.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagerin 568,80 €
nebst Zinsen in Héhe von funf Prozentpunkten Uber dem
 Basiszinssatz geman § 247 BGB seit dem 8. Marz 2002

zu zahlen.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits in beiden
Instanzen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
und beschlossen:

Der Streitwert wird fur das Berufungsverfahren auf zu-
nachst 3.068,80 € festgesetzt. Nach der Erledigungser-
klarung im Senatstermin betragt er nur noch 568,80 €.

Griinde:
I

Die Beklagte, die ihren Sitz in Coburg hat, warb unter anderem im Internet ( Anlage
JS 2) flr einen Oko-Lavamat unter Hinweis auf die Energieklasse ,A", obwohl es rich-
tig ,C" heiften mufdte.

Die Klagerin, die ihren Sitz in Zella-Mehlis hat, beanstandet die Angabe als irreflhrend.
Sie mahnte die Beklagte ab. Diese gab eine Verpf‘lichtung‘serklérung ab, die gegen- .
Uber dem verallgemeinernden Verlangen der Klagerin eingeschrénkt war. Daraufhin
erwirkte die Klagerin am 31. Januar 2002 eine einstweilige Verfugung des Senats ( Az.
312 0 22/02 = 3 W 10/02 ).

Die einstweilige Verfligung wurde der Beklagten am 6. Februar 2002 zugestellt. Am .
21. Februar 2 002 e rhielt sie das Abschluischreiben der Klagerin vom selben Tage.
Die Beklagte gab am 25. Februar 2002 die geforderte Abschlufierklarung ab.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Mit der Klage hat die Klagerin Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und
Ersatz der Kosten des Abschluschreibens verlangt. Nachdem die Beklagte in erster
Instanz Auskunft erteilt hatte, haben die Parteien den Auskunftsantrag fur erledigt er-
klart.

Durch Urteil vom 2. Juli 2002 hat das Landgericht die Klage mangels ortlicher Zustan-
digkeit abgewiesen. Auf das Urteil wird Bezug genommen.

Im Berufungsverfahren haben die Parteien auch den Feststellungsantrag fur erledigt
erklart.

Die Klagerin beantragt,

das landgerichtliche Urteil abzuandern und die Beklagte zu ver-
urteilen, an die Klagerin 568,80 € nebst Zinsen gemaf} § 288
Abs. 1 BGB seit dem 8. Méarz 2002 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung der Klagerin zurickzuweisen.

Zur Erganzung des beiderseitigen Parteivorbringens wird auf die vorbereitenden
Schriftsatze und auf die Uberreichten Anlagen Bezug genommen, ebenso auf die Akte
des Verfugungsverfahrens.

Nachdem die Parteien im Berufungsverfahren auch den Feststellungsantrag fur erle-
digt erklart haben, geht es in der Sache nur noch um den Zahlungsantrag.

Die Berufung der Klagerin hat Erfolg.

Die Berufung ist zulassig, insbesondere liegt eine genugende Berufungsbegrindung
vor. Trotz ihrer Kirze befaflt sie sich angemessen, abgesehen von Uberflissiger Pole-
mik gegen das Landgericht, mit der Frage der ortlichen Zustandigkeit.

Der Zahlungsantrag ist zulassig und begriundet.
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1) Der Antrag ist zulassig. Das Landgericht war entgegen seiner Auffassung ortlich zu-
standig. Das ergibt sich aus § 24 Absatz 2 Satz 1 UNG.

Auszugehen ist davon, daf die Klagerin unmittelbar Verletzte ist. Die Einschrankung
des § 24 Abs. 2 Satz 2 UWG gilt daher nicht.

Die beanstandete unerlaubte Handlung ist auch in Hamburg begangen worden.

Begehungsort ist insbesondere der Ort der Tathandlung. Dazu gehort im vorliegenden

Falle auch Hamburg.

Wird eine Werbung fir ein Warenangebot wie hier unter anderem im Internet und da-
mit auch in Hamburg verbreitet, so wird dadurch die értliche Zustéandigkeit begrtindet,
wenn sich die Internet-Werbung auf potentielle Kunden in Hamburg auswirken kann.
Beim Angebot von Waren trifft das - wie im vorliegenden Falle - regelmafig zu, anders
als etwa bei rein értlichen, im Internet beworbenen Dienstleistungen wie etwa der Re-

paratur von Waschmaschinen.

Im Falles eines Verstofles gegen § 3 UWG kommt es auch nach Auffassung des Se-
nats darauf an, ob in Hamburg eine relevante Irrefuhrung Dritter méglich ist ( so etwa
Kohler/Piper, UWG, 3. Aufl., Rdnr. 16 und 17 zu § 24 UWG mit weiteren Nachweisen).
Ob hier ,Verkehrsteilnehmer irregefiihrt wurden* und ,der Irrefihrungserfolg eingetre-
ten ist‘, wie das Landgericht formuliert hat, ist dagegen unerheblich, weil es im Rah-

men des § 3 UWG nur auf die Gefahr einer Irrefilhrung ankommt.

Auf Grund einer Werbung im Internet besteht fur einen potentiellen Kunden, der das
Warenangebot eines woanders anséssigen Unternehmens gunstig findet, ohne weite-
res die Moglichkeit, davon Gebrauch zu machen, indem er die beworbene Ware beim
werbenden Unternehmen schriftlich bestellt und sich zusenden laRt. Bei einem Grof-
gerat wie einer Waschmaschine, um die es hier ging, ist das zwar wegen der Hohe der
Transportkosten problematisch, wobei im jeweiligen Einzelfall die Gunstigkeit des Wa-
renangebots und die Entfernung von Bedeutung sind. Aber auch insoweit kommt we-
nigstens in Betracht, da} der Handler das Gerat, wenn mdoglich, von einem Lieferan-
ten, dessen Lager néaher beim Kunden liegt, diesem direkt ausliefern |a3t oder der
Kunde, wenn er die entsprechende Gelegenheit hat, den Transport selbst durchfuhrt

oder durchfuhren laft.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

2) Der Zahlungsantrag ist auch begrundet.

Die Beklagte ist im Wege des Schadensersatzes gemal § 3 UWG verpflichtet, an die
Klagerin die Kosten von 568,80 € zu ersetzen, die durch das Abschlufischreiben ent-

standen sind.

Die beanstandete Werbung war irrefilhrend. Die angegebene Energieklasse stimmte

nicht.

Die Beklagte hat die Kosten des Abschlufischreibens zu ersetzen, das ihr die Klagerin
Ubersandt hatte, nachdem sie gegen diese eine einstweilige Verfgung erlangt und ihr
zugestellt hatte. Das Schreiben war notwendig; es war nicht verfraht. Die Klagerin hat
vierzehn Tage ab Z ustellung d er e instweiligen V erfligung a bgewartet und dann erst
am nachsten Tage das Schreiben der Beklagten zugesandt. Diese Frist ist im vorlie-
genden Falle angemessen. Sie entspricht der standigen Rechtsprechung des Senats.
Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, daf} die ProzeR3bevollmé&chtigten der Beklagten
erst die Antragsunterlagen anfordern muf3ten. Die Beklagte und sie wutten auf Grund
der Abomahnung, um was es ging, so dafd sie nach Eingang der Unterlagen angesichts
des tatsachlich und rechtlich tibersichtlichen Falles keine langere Uberlegungsfrist

mehr bendtigten, auch wenn sie sich noch abstimmen mufiten.
Die Zinsforderung ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1 Satz 2, 247 BGB.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1, 91 a, 708 Nr. 10, 713 ZPO.

Soweit die Parteien den Auskunfts- und den Feststellungsantrag fur erledigt erklart ha-
ben, entspricht es billigem Ermessen, der Beklagten die Kosten aufzuerlegen. Die An-
trage waren ebenfalls zulassig und begriindet. Insbesondere waren sie nicht zu weit
gefafdt.

Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision liegen nicht vor. Die Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen die értliche Zustandigkeit bei éiner Werbung im Internet
gegeben ist, ist zwar problematisch. Aus den §§ 513 Absatz 2, 545 Absatz 2 ZPO folgt
aber die Wertung des Gesetzgebers, dafl es keine weitere Instanz geben soll, wenn
die drtliche Zustandigkeit bejaht worden ist ( vgl. dazu Teplitzky, Wettbewerbliche An-
spriche und Verfahren, 8. Auflage, 45. Kapitel, Rdnr. 22 ). Das gilt nicht nur, wie aus-
driicklich geregelt ist, wenn das Gericht des ersten Rechtszuges seine Zustandigkeit -
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bejaht hat, sondern erst recht, wenn das wie hier durch das Berufungsgericht gesche-

hen ist.

Briining v. Franqué Spannuth
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Justizangestelite
als Urkundsbeamtin
der Geschéaftsstelle.
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HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

M Markt

Klagerin,
Berufungsklagerin,

Prozefibevollmachtigte: Rechtsanwalte

gegen
H&B

Beklagte,
Berufungsbeklagte,

Prozefbevollméachtigte: Rechtsanwalte

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 3. Zivilsenat, durch die Richter

Brining, V. Franqué, Spannuth

nach der am 24. Oktober 2002 geschlossenen mindlichen Verhandlung fiir Recht

erkannt:
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Auf die Berufung der Klagerin wird das Urteil des Landge-
richts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 2. Juli 2002 gean-
dert.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagerin 568,80 €
nebst Zinsen in Héhe von funf Prozentpunkten Uber dem
 Basiszinssatz geman § 247 BGB seit dem 8. Marz 2002

zu zahlen.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits in beiden
Instanzen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
und beschlossen:

Der Streitwert wird fur das Berufungsverfahren auf zu-
nachst 3.068,80 € festgesetzt. Nach der Erledigungser-
klarung im Senatstermin betragt er nur noch 568,80 €.

Griinde:
I

Die Beklagte, die ihren Sitz in Coburg hat, warb unter anderem im Internet ( Anlage
JS 2) flr einen Oko-Lavamat unter Hinweis auf die Energieklasse ,A", obwohl es rich-
tig ,C" heiften mufdte.

Die Klagerin, die ihren Sitz in Zella-Mehlis hat, beanstandet die Angabe als irreflhrend.
Sie mahnte die Beklagte ab. Diese gab eine Verpf‘lichtung‘serklérung ab, die gegen- .
Uber dem verallgemeinernden Verlangen der Klagerin eingeschrénkt war. Daraufhin
erwirkte die Klagerin am 31. Januar 2002 eine einstweilige Verfugung des Senats ( Az.
312 0 22/02 = 3 W 10/02 ).

Die einstweilige Verfligung wurde der Beklagten am 6. Februar 2002 zugestellt. Am .
21. Februar 2 002 e rhielt sie das Abschluischreiben der Klagerin vom selben Tage.
Die Beklagte gab am 25. Februar 2002 die geforderte Abschlufierklarung ab.
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Mit der Klage hat die Klagerin Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und
Ersatz der Kosten des Abschluschreibens verlangt. Nachdem die Beklagte in erster
Instanz Auskunft erteilt hatte, haben die Parteien den Auskunftsantrag fur erledigt er-
klart.

Durch Urteil vom 2. Juli 2002 hat das Landgericht die Klage mangels ortlicher Zustan-
digkeit abgewiesen. Auf das Urteil wird Bezug genommen.

Im Berufungsverfahren haben die Parteien auch den Feststellungsantrag fur erledigt
erklart.

Die Klagerin beantragt,

das landgerichtliche Urteil abzuandern und die Beklagte zu ver-
urteilen, an die Klagerin 568,80 € nebst Zinsen gemaf} § 288
Abs. 1 BGB seit dem 8. Méarz 2002 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung der Klagerin zurickzuweisen.

Zur Erganzung des beiderseitigen Parteivorbringens wird auf die vorbereitenden
Schriftsatze und auf die Uberreichten Anlagen Bezug genommen, ebenso auf die Akte
des Verfugungsverfahrens.

Nachdem die Parteien im Berufungsverfahren auch den Feststellungsantrag fur erle-
digt erklart haben, geht es in der Sache nur noch um den Zahlungsantrag.

Die Berufung der Klagerin hat Erfolg.

Die Berufung ist zulassig, insbesondere liegt eine genugende Berufungsbegrindung
vor. Trotz ihrer Kirze befaflt sie sich angemessen, abgesehen von Uberflissiger Pole-
mik gegen das Landgericht, mit der Frage der ortlichen Zustandigkeit.

Der Zahlungsantrag ist zulassig und begriundet.
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1) Der Antrag ist zulassig. Das Landgericht war entgegen seiner Auffassung ortlich zu-
standig. Das ergibt sich aus § 24 Absatz 2 Satz 1 UNG.

Auszugehen ist davon, daf die Klagerin unmittelbar Verletzte ist. Die Einschrankung
des § 24 Abs. 2 Satz 2 UWG gilt daher nicht.

Die beanstandete unerlaubte Handlung ist auch in Hamburg begangen worden.

Begehungsort ist insbesondere der Ort der Tathandlung. Dazu gehort im vorliegenden

Falle auch Hamburg.

Wird eine Werbung fir ein Warenangebot wie hier unter anderem im Internet und da-
mit auch in Hamburg verbreitet, so wird dadurch die értliche Zustéandigkeit begrtindet,
wenn sich die Internet-Werbung auf potentielle Kunden in Hamburg auswirken kann.
Beim Angebot von Waren trifft das - wie im vorliegenden Falle - regelmafig zu, anders
als etwa bei rein értlichen, im Internet beworbenen Dienstleistungen wie etwa der Re-

paratur von Waschmaschinen.

Im Falles eines Verstofles gegen § 3 UWG kommt es auch nach Auffassung des Se-
nats darauf an, ob in Hamburg eine relevante Irrefuhrung Dritter méglich ist ( so etwa
Kohler/Piper, UWG, 3. Aufl., Rdnr. 16 und 17 zu § 24 UWG mit weiteren Nachweisen).
Ob hier ,Verkehrsteilnehmer irregefiihrt wurden* und ,der Irrefihrungserfolg eingetre-
ten ist‘, wie das Landgericht formuliert hat, ist dagegen unerheblich, weil es im Rah-

men des § 3 UWG nur auf die Gefahr einer Irrefilhrung ankommt.

Auf Grund einer Werbung im Internet besteht fur einen potentiellen Kunden, der das
Warenangebot eines woanders anséssigen Unternehmens gunstig findet, ohne weite-
res die Moglichkeit, davon Gebrauch zu machen, indem er die beworbene Ware beim
werbenden Unternehmen schriftlich bestellt und sich zusenden laRt. Bei einem Grof-
gerat wie einer Waschmaschine, um die es hier ging, ist das zwar wegen der Hohe der
Transportkosten problematisch, wobei im jeweiligen Einzelfall die Gunstigkeit des Wa-
renangebots und die Entfernung von Bedeutung sind. Aber auch insoweit kommt we-
nigstens in Betracht, da} der Handler das Gerat, wenn mdoglich, von einem Lieferan-
ten, dessen Lager néaher beim Kunden liegt, diesem direkt ausliefern |a3t oder der
Kunde, wenn er die entsprechende Gelegenheit hat, den Transport selbst durchfuhrt

oder durchfuhren laft.
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2) Der Zahlungsantrag ist auch begrundet.

Die Beklagte ist im Wege des Schadensersatzes gemal § 3 UWG verpflichtet, an die
Klagerin die Kosten von 568,80 € zu ersetzen, die durch das Abschlufischreiben ent-

standen sind.

Die beanstandete Werbung war irrefilhrend. Die angegebene Energieklasse stimmte

nicht.

Die Beklagte hat die Kosten des Abschlufischreibens zu ersetzen, das ihr die Klagerin
Ubersandt hatte, nachdem sie gegen diese eine einstweilige Verfgung erlangt und ihr
zugestellt hatte. Das Schreiben war notwendig; es war nicht verfraht. Die Klagerin hat
vierzehn Tage ab Z ustellung d er e instweiligen V erfligung a bgewartet und dann erst
am nachsten Tage das Schreiben der Beklagten zugesandt. Diese Frist ist im vorlie-
genden Falle angemessen. Sie entspricht der standigen Rechtsprechung des Senats.
Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, daf} die ProzeR3bevollmé&chtigten der Beklagten
erst die Antragsunterlagen anfordern muf3ten. Die Beklagte und sie wutten auf Grund
der Abomahnung, um was es ging, so dafd sie nach Eingang der Unterlagen angesichts
des tatsachlich und rechtlich tibersichtlichen Falles keine langere Uberlegungsfrist

mehr bendtigten, auch wenn sie sich noch abstimmen mufiten.
Die Zinsforderung ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1 Satz 2, 247 BGB.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1, 91 a, 708 Nr. 10, 713 ZPO.

Soweit die Parteien den Auskunfts- und den Feststellungsantrag fur erledigt erklart ha-
ben, entspricht es billigem Ermessen, der Beklagten die Kosten aufzuerlegen. Die An-
trage waren ebenfalls zulassig und begriindet. Insbesondere waren sie nicht zu weit
gefafdt.

Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision liegen nicht vor. Die Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen die értliche Zustandigkeit bei éiner Werbung im Internet
gegeben ist, ist zwar problematisch. Aus den §§ 513 Absatz 2, 545 Absatz 2 ZPO folgt
aber die Wertung des Gesetzgebers, dafl es keine weitere Instanz geben soll, wenn
die drtliche Zustandigkeit bejaht worden ist ( vgl. dazu Teplitzky, Wettbewerbliche An-
spriche und Verfahren, 8. Auflage, 45. Kapitel, Rdnr. 22 ). Das gilt nicht nur, wie aus-
driicklich geregelt ist, wenn das Gericht des ersten Rechtszuges seine Zustandigkeit -
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bejaht hat, sondern erst recht, wenn das wie hier durch das Berufungsgericht gesche-

hen ist.

Briining v. Franqué Spannuth
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Verklindet am:
7. November 2002

Justizangestelite
als Urkundsbeamtin
der Geschéaftsstelle.

pformationsrecht - http://www.jurpc.de

HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

M Markt

Klagerin,
Berufungsklagerin,

Prozefibevollmachtigte: Rechtsanwalte

gegen
H&B

Beklagte,
Berufungsbeklagte,

Prozefbevollméachtigte: Rechtsanwalte

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 3. Zivilsenat, durch die Richter

Brining, V. Franqué, Spannuth

nach der am 24. Oktober 2002 geschlossenen mindlichen Verhandlung fiir Recht

erkannt:
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Auf die Berufung der Klagerin wird das Urteil des Landge-
richts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 2. Juli 2002 gean-
dert.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagerin 568,80 €
nebst Zinsen in Héhe von funf Prozentpunkten Uber dem
 Basiszinssatz geman § 247 BGB seit dem 8. Marz 2002

zu zahlen.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits in beiden
Instanzen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
und beschlossen:

Der Streitwert wird fur das Berufungsverfahren auf zu-
nachst 3.068,80 € festgesetzt. Nach der Erledigungser-
klarung im Senatstermin betragt er nur noch 568,80 €.

Griinde:
I

Die Beklagte, die ihren Sitz in Coburg hat, warb unter anderem im Internet ( Anlage
JS 2) flr einen Oko-Lavamat unter Hinweis auf die Energieklasse ,A", obwohl es rich-
tig ,C" heiften mufdte.

Die Klagerin, die ihren Sitz in Zella-Mehlis hat, beanstandet die Angabe als irreflhrend.
Sie mahnte die Beklagte ab. Diese gab eine Verpf‘lichtung‘serklérung ab, die gegen- .
Uber dem verallgemeinernden Verlangen der Klagerin eingeschrénkt war. Daraufhin
erwirkte die Klagerin am 31. Januar 2002 eine einstweilige Verfugung des Senats ( Az.
312 0 22/02 = 3 W 10/02 ).

Die einstweilige Verfligung wurde der Beklagten am 6. Februar 2002 zugestellt. Am .
21. Februar 2 002 e rhielt sie das Abschluischreiben der Klagerin vom selben Tage.
Die Beklagte gab am 25. Februar 2002 die geforderte Abschlufierklarung ab.
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Mit der Klage hat die Klagerin Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und
Ersatz der Kosten des Abschluschreibens verlangt. Nachdem die Beklagte in erster
Instanz Auskunft erteilt hatte, haben die Parteien den Auskunftsantrag fur erledigt er-
klart.

Durch Urteil vom 2. Juli 2002 hat das Landgericht die Klage mangels ortlicher Zustan-
digkeit abgewiesen. Auf das Urteil wird Bezug genommen.

Im Berufungsverfahren haben die Parteien auch den Feststellungsantrag fur erledigt
erklart.

Die Klagerin beantragt,

das landgerichtliche Urteil abzuandern und die Beklagte zu ver-
urteilen, an die Klagerin 568,80 € nebst Zinsen gemaf} § 288
Abs. 1 BGB seit dem 8. Méarz 2002 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung der Klagerin zurickzuweisen.

Zur Erganzung des beiderseitigen Parteivorbringens wird auf die vorbereitenden
Schriftsatze und auf die Uberreichten Anlagen Bezug genommen, ebenso auf die Akte
des Verfugungsverfahrens.

Nachdem die Parteien im Berufungsverfahren auch den Feststellungsantrag fur erle-
digt erklart haben, geht es in der Sache nur noch um den Zahlungsantrag.

Die Berufung der Klagerin hat Erfolg.

Die Berufung ist zulassig, insbesondere liegt eine genugende Berufungsbegrindung
vor. Trotz ihrer Kirze befaflt sie sich angemessen, abgesehen von Uberflissiger Pole-
mik gegen das Landgericht, mit der Frage der ortlichen Zustandigkeit.

Der Zahlungsantrag ist zulassig und begriundet.
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1) Der Antrag ist zulassig. Das Landgericht war entgegen seiner Auffassung ortlich zu-
standig. Das ergibt sich aus § 24 Absatz 2 Satz 1 UNG.

Auszugehen ist davon, daf die Klagerin unmittelbar Verletzte ist. Die Einschrankung
des § 24 Abs. 2 Satz 2 UWG gilt daher nicht.

Die beanstandete unerlaubte Handlung ist auch in Hamburg begangen worden.

Begehungsort ist insbesondere der Ort der Tathandlung. Dazu gehort im vorliegenden

Falle auch Hamburg.

Wird eine Werbung fir ein Warenangebot wie hier unter anderem im Internet und da-
mit auch in Hamburg verbreitet, so wird dadurch die értliche Zustéandigkeit begrtindet,
wenn sich die Internet-Werbung auf potentielle Kunden in Hamburg auswirken kann.
Beim Angebot von Waren trifft das - wie im vorliegenden Falle - regelmafig zu, anders
als etwa bei rein értlichen, im Internet beworbenen Dienstleistungen wie etwa der Re-

paratur von Waschmaschinen.

Im Falles eines Verstofles gegen § 3 UWG kommt es auch nach Auffassung des Se-
nats darauf an, ob in Hamburg eine relevante Irrefuhrung Dritter méglich ist ( so etwa
Kohler/Piper, UWG, 3. Aufl., Rdnr. 16 und 17 zu § 24 UWG mit weiteren Nachweisen).
Ob hier ,Verkehrsteilnehmer irregefiihrt wurden* und ,der Irrefihrungserfolg eingetre-
ten ist‘, wie das Landgericht formuliert hat, ist dagegen unerheblich, weil es im Rah-

men des § 3 UWG nur auf die Gefahr einer Irrefilhrung ankommt.

Auf Grund einer Werbung im Internet besteht fur einen potentiellen Kunden, der das
Warenangebot eines woanders anséssigen Unternehmens gunstig findet, ohne weite-
res die Moglichkeit, davon Gebrauch zu machen, indem er die beworbene Ware beim
werbenden Unternehmen schriftlich bestellt und sich zusenden laRt. Bei einem Grof-
gerat wie einer Waschmaschine, um die es hier ging, ist das zwar wegen der Hohe der
Transportkosten problematisch, wobei im jeweiligen Einzelfall die Gunstigkeit des Wa-
renangebots und die Entfernung von Bedeutung sind. Aber auch insoweit kommt we-
nigstens in Betracht, da} der Handler das Gerat, wenn mdoglich, von einem Lieferan-
ten, dessen Lager néaher beim Kunden liegt, diesem direkt ausliefern |a3t oder der
Kunde, wenn er die entsprechende Gelegenheit hat, den Transport selbst durchfuhrt

oder durchfuhren laft.
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2) Der Zahlungsantrag ist auch begrundet.

Die Beklagte ist im Wege des Schadensersatzes gemal § 3 UWG verpflichtet, an die
Klagerin die Kosten von 568,80 € zu ersetzen, die durch das Abschlufischreiben ent-

standen sind.

Die beanstandete Werbung war irrefilhrend. Die angegebene Energieklasse stimmte

nicht.

Die Beklagte hat die Kosten des Abschlufischreibens zu ersetzen, das ihr die Klagerin
Ubersandt hatte, nachdem sie gegen diese eine einstweilige Verfgung erlangt und ihr
zugestellt hatte. Das Schreiben war notwendig; es war nicht verfraht. Die Klagerin hat
vierzehn Tage ab Z ustellung d er e instweiligen V erfligung a bgewartet und dann erst
am nachsten Tage das Schreiben der Beklagten zugesandt. Diese Frist ist im vorlie-
genden Falle angemessen. Sie entspricht der standigen Rechtsprechung des Senats.
Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, daf} die ProzeR3bevollmé&chtigten der Beklagten
erst die Antragsunterlagen anfordern muf3ten. Die Beklagte und sie wutten auf Grund
der Abomahnung, um was es ging, so dafd sie nach Eingang der Unterlagen angesichts
des tatsachlich und rechtlich tibersichtlichen Falles keine langere Uberlegungsfrist

mehr bendtigten, auch wenn sie sich noch abstimmen mufiten.
Die Zinsforderung ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1 Satz 2, 247 BGB.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1, 91 a, 708 Nr. 10, 713 ZPO.

Soweit die Parteien den Auskunfts- und den Feststellungsantrag fur erledigt erklart ha-
ben, entspricht es billigem Ermessen, der Beklagten die Kosten aufzuerlegen. Die An-
trage waren ebenfalls zulassig und begriindet. Insbesondere waren sie nicht zu weit
gefafdt.

Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision liegen nicht vor. Die Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen die értliche Zustandigkeit bei éiner Werbung im Internet
gegeben ist, ist zwar problematisch. Aus den §§ 513 Absatz 2, 545 Absatz 2 ZPO folgt
aber die Wertung des Gesetzgebers, dafl es keine weitere Instanz geben soll, wenn
die drtliche Zustandigkeit bejaht worden ist ( vgl. dazu Teplitzky, Wettbewerbliche An-
spriche und Verfahren, 8. Auflage, 45. Kapitel, Rdnr. 22 ). Das gilt nicht nur, wie aus-
driicklich geregelt ist, wenn das Gericht des ersten Rechtszuges seine Zustandigkeit -
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bejaht hat, sondern erst recht, wenn das wie hier durch das Berufungsgericht gesche-

hen ist.

Briining v. Franqué Spannuth
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